
 

LANDRATSAMT LICHTENFELS 
 
 
 
 

 
Hauptgebäude 
 

Landratsamt Lichtenfels 
Kronacher Straße 30 
96215 Lichtenfels 

 
Postfach 13 40 
96203 Lichtenfels 

Kontakt 
 

Telefon: 09571 18-0 (Vermittlung) 
Telefax: 09571 18-1099 
Internet: www.landkreis-lichtenfels.de 
E-Mail: lra@landkreis-lichtenfels.de 
 

Abweichende Öffnungszeiten 
www.lkr-lif.de/oeffnungszeiten 

Bankverbindungen 
 

Raiffeisenbank Obermain Nord eG 
IBAN DE96 7706 1004 0000 0000 19 
BIC GENODEF1ALK 
 

Sparkasse Coburg - Lichtenfels 
IBAN DE80 7835 0000 0000 0000 83 
BIC BYLADEM1COB 

Hinweise zum Datenschutz 
 

www.lkr-lif.de/datenschutz 
 

 

 

 

Landratsamt Lichtenfels  Postfach 13 40  96203 Lichtenfels 

 
Koenig und Kühnel Ingenieurbüro GmbH 
Eichenweg 11 
96479 Weitramsdorf/Coburg 
 
Per Email: 
info@koenig-kuehnel.de 
 
 

 
 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Aufstellung des Bebauungsplanes '' Solarpark Unterzettlitz '' der Stadt Bad Staffel-
stein mit Änderung des Flächennutzungsplanes; 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu den o.g. Planentwürfen nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Flächennutzungsplan 

Zur Änderung des Flächennutzungsplanes gibt es keine Anmerkungen. 

 

 

Bebauungsplan 

 

1.  Baurecht 

 Die Verfahrensvermerke sind zu prüfen. Nach hiesiger Kenntnis erfolgen die amtlichen 

Veröffentlichungen nicht im Amtsblatt, sondern an der Anschlagtafel. 

 

  

Sachbearbeitung Herr Imhof 
Dienstgebäude Kronacher Straße 28 

96215 Lichtenfels 
  

Zimmer 101 
Telefon 09571 18-3100 
Telefax 09571 18-3199 
E-Mail mario.imhof@landkreis-lichtenfels.de 
  
Allgemeine 
Öffnungszeiten 

 

Mo. – Mi. 7.45 – 16.00 Uhr 
Do. 7.45 – 17.00 Uhr 
Fr. 7.45 – 12.00 Uhr 
– um Terminvereinbarung wird gebeten – 

Ihre Zeichen,  
Ihre Nachricht vom 

Bitte bei Antwort angeben 
Unser Zeichen 

 
Lichtenfels, 

Kühnel, 14.07.2023 SG 31 – 610/ 11 St54 und 610/12 St21 08.08.2023 

http://www.lkr-lif.de/datenschutz
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2.  Naturschutz 

 Die untere Naturschutzbehörde wurde bei der Erstellung der Unterlagen intensiv mit 

eingebunden. Artenschutzrechtlich ist gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG eine spezielle 

artenschutzrechtliche Prüfung notwendig. Diese wurde für die Artengruppe der Feld-

vögel bereits durchgeführt und liegt in Form eines Kurzgutachtens der unteren Natur-

schutzbehörde vor. Aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege bestehen somit 

keine erheblichen Bedenken bei der Umsetzung des Bauleitplanverfahrens „Solarpark 

Unterzettlitz“. 

 

 

3. Wasserrecht 

 Es wird auf die fachliche Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Kronach verwie-

sen. 

 

 

4.  Immissionsschutzrecht 

 Das vorgelegte Blendgutachten der IBT 4Light GmbH vom 27.04.2023 wurde zum Be-

standteil des Bebauungsplanes erklärt. Hieraus geht hervor, dass für die maßgebli-

chen Immissionsorte an der Niederauer Straße, der umliegenden Wohnbebauung und 

den vorbeiführenden Bahnstrecken keine beeinträchtigenden Blendwirkungen zu er-

warten sind, wenn die PV-Anlage nach dem vorgelegten Konzept und mit der vorge-

sehenen Ausrichtung der Module realisiert wird. Sollten sich im Laufe des Verfahrens 

Änderungen an der bisher geplanten Umsetzung ergeben, sind die Auswirkungen auf 

die Blendwirkung der Anlage erneut zu prüfen. Die Belange des Schutzes vor 

Lichtimmissionen werden somit ausreichend gewürdigt. 

 

Aus Sicht des Lärmschutzes ist allerdings noch zu ergänzen, dass lärmrelevante An-

lagenteile wie Kühleinrichtungen und Wechselrichter in möglichst großem Abstand zur 

Wohnbebauung untergebracht werden und sichergestellt sein muss, dass die gelten-

den Immissionsrichtwerte an den nächsten Immissionsorten eingehalten werden. 

 

  

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight

Stefanie.Blenk
Highlight



- 3 - 
 

 

Wir bitten, bei allen Verfahrensschritten von Bauleitplan- und Satzungsverfahren die Plan-

unterlagen in digitaler Form (Planzeichnung als georeferenzierte Rasterdatei – jpg-, tif- oder 

png-Format - mit Worlddatei im neuen amtlichen Koordinatenbezugssystem ETRS 89 / UTM 

Zone 32N getrennt von Textteilen, alle übrigen   Unterlagen   im    pdf–Format, wobei die 

Festsetzungsdatei mit Lesezeichen zu versehen ist) per Email an mario.imhof@landkreis-

lichtenfels.de zu übersenden. 

 

Bei abschließender Übersendung des/der mit den Verfahrensvermerken vervollständigten 

und in Kraft gesetzten Bebauungsplanes/Satzung bitten wir die Richtlinien für die Abgabe 

von digitalen Bauleitplänen auf unserer Homepage zu beachten. Der Regierung von Ober-

franken sind die Unterlagen im PDF-Format per Email an die Adresse poststelle@reg-

ofr.bayern.de mit dem Betreff „Rechtswirksamkeit eines Bauleitplanes oder einer Satzung 

nach § 34 Abs. 4 oder § 35 Abs. 6 BauGB“ zu übermitteln (vgl. Schreiben der Regierung 

von Oberfranken vom 20.12.2019, Az.: 32-416/1/2019, ergänzt durch Schreiben vom 

24.08.2022, Az.: 32-416-1/2022). 

 

Wir bitten abschließend, uns das Ergebnis der Behandlung unserer Anregungen mitzuteilen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Mario Imhof 
Sachgebietsleiter 
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